
 

 

 

 

 

 

Aufnahme-Auftrag 

Ich erkläre hiermit - meinen Eintritt / das Einverständnis zum Eintritt meines minderjährigen 
Kindes in den Gehörlosensportverein  Heidelberg 1954 e. V. 

Angaben zur Mitgliedschaft: 
(Bitte alles deutlich in Blockschrift ausfüllen und entsprechendes ankreuzen!) 

 

__________________________________
Familienname: 

___________________________ 
Vorname, ggf. Titel 
 

__________________________________
PLZ, Wohnort: 

Geburtsdatum:______________________ 

____________________________
Straße und Hausnummer: 

 Geschlecht:  □ männl.      □ weibl. 

______________________________________       ____________________________ 
Telefon Festnetz                                                           Telefon Mobil: 
   
___________________________________________________________________________
E-Mail: 

 

Waren Sie schon einmal Mitglied im GSV HD ?  

□ Ja     □ Nein     Wenn ja, bis wann? _________  

 

Die Mitgliedschaft soll geführt werden in: 
(Bitte nur einmal ankreuzen!) 
 

Der Abteilung  

□ Badminton  □Golf   □Volleyball   

□ Basketball  □Motorsport  □Passive 

□ Fußball   □Schwimmen 

 
Die Satzungen und Ordnungen des Vereins sind mir bekannt und werden von mir als ver-
bindlich anerkannt. Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung gemäß Bundesda-



 

 

 

 

 

 

tenschutzgesetz der in diesem Aufnahme – Antrag enthaltenen Daten für Zwecke des Ver-
eins bin ich einverstanden. 
 
 
 

Ort, Datum    Ihre Unterschrift 

    (bei Minderjährigen gesetzl. Vertreter) 
 
 
 
 

Bankeinzugsermächtigung: 
Hiermit ermächtige ich den GSV Heidelberg 1954 e. V., widerruflich zu Lasten meines bei 
dem genannten Geldinstitut geführten Kontos, die von mir zu entrichtenden mittels  
Lastschrift einzuziehen. 
 
___________________________________  __________________________________ 
Bankleitzahl:      Geldinstitut: 
 
___________________________________  __________________________________ 
Kontonummer:      Kontoinhaber ( Name, Vorname ): 
 
 

Adresse des Kontoinhabers (falls abweichend von der des Mitgliedes): 
 
 

Datum    Unterschrift des Kontoinhabers: 

 
 
Wenn Sie den Familienbetrag beantragen wollen, hier bitte Vornamen und Nachnamen der 
bereits angemeldeten Familienmitglieder eintragen;  (bei Neuanmeldungen bitte pro Person 
einen ausgefüllten Aufnahme-Antrag einreichen. 
 
___________________________________  __________________________________ 
1.. Name, Vorname:     2. Name, Vorname: 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
3. Name, Vorname     4. Name, Vorname 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
Auszug aus den ab 01. Januar 2011 gültigen Vereins-

satzungen 

 
§ 3 Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann auf schriftlichen  Antrag jede unbescholtene Person werden. Mit der Einreichung des Antrages unter-
wirft sich der Bewerber den Bestimmungen dieser Satzung. 
 
§ 5 Beendigungen der Mitgliedschaft 

2)  Der Austritt kann grundsätzlich nur zum Ende des Kalenderjahres (d. h. zum 31.  Dezember) erfolgen.  
3)  Er ist bis spätestens zum 30. September schriftlich (Datum des Poststempels/Fax-Datum) zu erklären. 
 

Mitgliedsbeiträge gültig ab 01.01.2008: 

 
Kinder und Jugendliche bis zum vollendeten 18. Lebensjahr     Euro   30,00 Jährlich 
Regelbeitrag für Erwachsene        Euro   60,00 Jährlich 
Passive und Azubis         Euro   40,00 Jährlich 
Familienbeitrag (1)         Euro 100,00 Jährlich 
 

Aufnahmegebühr für Kinder / Jugendliche:      Euro   5,00 pro Person 
Aufnahmegebühr für Erwachsene:       Euro   5,00 Pro Person 
Aufnahmegebühr für Familien und Alleinerziehende mit Kindern pauschal (max):  Euro 10,00 
 
 
(1) Der  Familienbeitrag  bezieht  sich  auf  Eltern  und  deren  Kinder  bis  18  Jahre  und  erfolgt auf  schriftlichen  An 

trag. Sollten  sich die  Kinder  in einer schulischen  oder  beruflichen  Ausbildung  oder  im  Wehr-/Ersatzdienst  befin-
den, so  ist  eine    Erweiterung  der  Altersgrenze  bis  zum  vollendeten  27. Lebensjahr  möglich.  Die  entsprechen-
den  gültigen  Nachweise  sind  dem  Antrag  beizufügen. Der  Beitragssatz  für  Familien  beginnt  generell  mit  dem 
Monat  der  Antragstellung  und  kann  nicht  rückwirkend  gewährt werden 

 
Nachweise, die für die Eingruppierung in eine bestimmte Beitragsgruppe notwendig sind, verlängern sich nicht automatisch, 
sondern müssen nach Ablauf aktualisiert und bei der Mitgliederverwaltung vorgelegt werden. 
 
Die Beiträge werden jährlich im März mit Lastschrift eingezogen. Der Einzug der Aufnahmegebühr erfolgt zu-
sammen mit dem ersten Mitgliedsbeitrag. 
 
Eine Mitgliedschaft wird nur für eine/mehrere Abteilung/einen Bereich geführt. Sie beginnt mit Monat der Antragstellung und 
beträgt mindestens ein Jahr. 

 


